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Die Herren der Waffen  können auch die Herren über den Bestand 
oder den Untergang der Verfassung eines Staates sein. 

Aristoteles,  Politela 

Ich begrüße es, dass das Zeitalter der nationalen Wehrmachten 
zu Ende zu gehen und dass die Wehrhoheit mehr und mehr 

auf übernationale Instanzen überzugehen scheint. 

Carlo Schmid  im Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates 

Einleitung 

Staatliche Streitkräfte  zwischen 
Demokratisierung und Internationalisierung 

I. Staat und Streitkräfte 

Das Verhältnis von politischer Führung, militärischer Macht und demokratischer 
Kontrolle gehört zu den wichtigen Fragen jeder Verfassungsgebung.1 Schon Aris-
toteles wusste, dass die Herren der Waffen  auch die Herren über den Bestand oder 
den Untergang der Verfassung eines Staates sein können.2 Nach der im deutschen 
Staatsrechtsdenken (Heller, Smend) verwurzelten Vorstellung eines sich nach 
innen und außen selbst behauptenden Staates war die Verfügungsmacht über die 
eigenen Streitkräfte  als „Recht der Armatur" (ius  armarum  et belli)  der augenfäl-
ligste Ausdruck staatlicher Gewalt.3 Mit der Entwicklung von stehenden Heeren 
entstand als Kernbereich staatlicher Machtentfaltung das Rechtsinstitut des tradi-
tionell dem Fürsten zustehenden militärischen Oberbefehls,4 der als ureigene 
Domäne des Monarchen über Jahrhunderte nach innen  gegen Mediatisierungs- und 
Kontrollbestrebungen abgeschirmt wurde.5 Nach außen haben sich Staaten ins-
besondere im 19. Jahrhundert als Markenzeichen klassischer Nationalstaatspolitik 
zu Militärbündnissen zusammengeschlossen,6 ohne dabei jedoch die Souveränität 

1 Vgl. nur Busch, in: SchneiderI  Zeh (Hrsg.), Parlamentsrecht, § 51, RdNr. 2; Heydte, 
DVB1. 1967, S. 701; v. Unruh,  VVDStRL 1968, S. 157 ff. 

2 Aristoteles,  Politela, IX, 1329a. 
3 Pütter,  Anleitung zum Teutschen Staatsrechte (1793), S. 315. 
4 Vgl. Stern,  Staatsrecht Bd. II, S. 869 f.; Ipsen, BK (Zweitbearb.), Art. 115b, RdNr. 4 ff. 

Lorenz  v. Stein  titulierte den Monarchen als „das persönliche Haupt des gesamten Heeres-
wesens, in dem alle Momente des Letzten zur entgültigen Entscheidung zusammenlaufen" 
(Stein,  Lehre vom Heereswesen, S. 115). 

5 Ipsen, BK (Zweitbearb.), Art. 115b, RdNr. 5 m. w. N. Vgl. insoweit Art. 63 Abs. 1 RV 
von 1871; Art. 47 WRV. 

6 Z. B. „Zweibund" vom 7. 10. 1879 und „Dreibund" vom 20. 5. 1882. Koalitionsarmeen 
waren auch ein besonderes Charakteristikum der Völkerschlacht von Leipzig (1813). 
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der Bündnispartner durch gemeinsame Institutionen oder eine Internationalisierung 
der Befehlsgewalt zu beschneiden. 

Die erfolgreiche  Abschottung der militärischen Macht gegen eine Parlamentari-
sierung  im Inneren  und eine Internationalisierung  von außen sicherte der staatli-
chen Exekutive über Jahrhunderte das Entscheidungsmonopol im militärischen 
Bereich. Während der zivile Bereich politischer Tätigkeit wie selbstverständlich 
das Ziel parlamentarisch-demokratischer  Emanzipationsbestrebungen war, er-
schien die Forderung nach einer Kontrolle des Militärs als zentralem staatlichen 
Machtträger nur allzu oft als „antipatriotisches" Verlangen. Insbesondere der preu-
ßische Konstitutionalismus forcierte  die Ausklammerung alles Militärischen von 
parlamentarischen Kontrollbestrebungen und schuf Verfassungsmechanismen, wel-
che das Heer gewissermaßen „außerhalb" der staatlichen Verfassungsordnung 
ansiedelten.7 Ausdruck fand diese Sonderstellung nicht zuletzt darin, dass die Sol-
daten ihren Eid nicht auf die Verfassung, sondern auf den jeweiligen Landesherren 
leisteten, dem sie in einer gefolgschaftsrechtlichen  Treuebeziehung verbunden 
waren.8 

Erst die Streitkräfte  des demokratischen und offenen  Verfassungsstaats9 im 
20. Jahrhundert wurden von den Phänomenen der Demokratisierung  und Interna-
tionalisierung  wahrhaft  geprägt. Das bedeutet freilich nicht, dass ein Parlament die 
militärische Führung über die Armee erstrebt oder erhalten hätte; vielmehr sollte 
erreicht werden, was in der deutschen Verfassungsgeschichte bislang nicht gelun-
gen war - die Armee vollständig und wirksam einer parlamentarischen Kontrolle 
zu unterwerfen. 10 Um zu verhindern, dass die Streitkräfte  als bewaffneter  Macht-
faktor zum „Staat im Staate" mutieren oder allein der Exekutive anheimfallen, 
wurde die Wehrhoheit des Staates, d. h. die Ausübung staatlicher Verfügungs-
gewalt über die Streitkräfte,  verfassungsrechtlich  organisiert, reglementiert und in 
die verfassungsmäßige Ordnung des Staates eingebunden.11 Die deutsche „Wehr-
verfassung"12 war dabei nicht zuletzt auch „Ausdruck eines ,verfassungspsycholo-

7 Berg,  Der Verteidigungsausschuss, S. 22. 
» Stern,  Staatsrecht, Bd. II, S. 870. 
9 Der Begriff  des „offenen"  Verfassungsstaates geht zurück auf Vogel,  Verfassungsent-

scheidung (1962); umfassend dazu Hobe, Der offene  Verfassungsstaat. 
10 Maurer,  Wehrbeauftragter  und Parlament, S. 9. 
n BVerfGE  90, 286 (382); Raap, Deutsches Wehrrecht, S. 2; überblicksartig Bahr,  Die 

Verfassungsmäßigkeit  des Einsatzes, RdNr. 206 ff.;  Raap, JuS 1996, S. 980 ff.;  Spanger, 
Wehrverfassung,  S. 26 ff. 

12 Die mit dem Terminus technicus „Wehrverfassung"  suggerierte begrifflich-thematische 
Abspaltung des Wehrwesens von der „Verfassung" als umfassend normativer Grundordnung 
eines Staates lässt sich indes im deutschen Grundgesetz nicht erkennen. Um die Verfassungs-
gebundenheit des Wehrwesens zu betonen, entschieden sich die Verfassungsväter  für einen 
gesetzessystematischen „Bruch" mit den Vorgängerverfassungen:  Während die Reichsverfas-
sung von 1871 die wehrrechtsrelevanten Vorschriften  in einem gesonderten Abschnitt mit 
dem Titel „Reichskriegswesen" (Art. 57 ff.)  zusammenfasste, die Weimarer Reichsverfassung 
von 1919 sie gar per Verweis ins einfachgesetzliche Recht auslagerte, sind die wehrrechts-
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gischen Nachholbedürfnisses4 des deutschen Parlaments gegenüber seiner eigenen 
Geschichte" (Berg)13 und sollte die Zäsur zu preußischen Traditionen des Milita-
rismus dokumentieren.14 

Die wehrverfassungsrechtlichen  Vorschriften  des Grundgesetzes ordnen die 
Streitkräfte  der vollziehenden Gewalt zu, indem sie einen dem Parlament rechen-
schaftspflichtigen  Minister an die Spitze der militärischen Befehlshierarchie  set-
zen.15 Die Verlagerung der Organzuständigkeit vom Staatsoberhaupt auf die 
Regierung bindet die Streitkräfte  in das parlamentarische Regierungssystem ein 
und verringert dadurch den Abstand zwischen Parlament und Streitkräften. 16 Die 
verfassungsrechtlich  etablierte „Befehls- und Kommandogewalt" (Art. 65a GG) 
bricht mit dem traditionell-preußischen, auf die monarchische Staatsform zu-
geschnittenen Begriff  des „Oberbefehls" 17 und dekonzentriert diesen nach der 
Kompetenzsystematik des Grundgesetzes auf verschiedene Funktionsbereiche.18 

Weiterhin wird die Unterwerfung  der Streitkräfte  unter den Primat  der  Politik 19 

nicht nur institutionell ( - durch Einrichtung eines Verteidigungsausschusses nach 
Art. 45a GG und das Amt eines Wehrbeauftragten  nach Art. 45b GG -), sondern 
auch kompetenziell ( - durch den budgetrechtlichen Haushaltsvorbehalt nach 
Art. 87a I Satz 2 GG - ) abgesichert. Nach dieser Vorschrift  wird zudem die Orga-
nisationsgewalt über die Grundstrukturen der Streitkräfte  in den Kompetenz-
bereich der Legislative verlagert. Eine über die traditionelle Kriegserklärung 
hinausgehende Zustimmungskompetenz des Parlaments zu jedem Auslandseinsatz 
der Streitkräfte  hat die Bundeswehr nicht zuletzt zu einem „Parlamentsheer" 20 im 

relevanten Vorschriften  des Grundgesetzes nicht nur vollständig im Verfassungstext inte-
griert, sondern jeweils auch den einzelnen Sachzusammenhängen (Abschnitten) des Grund-
gesetzes zugeordnet. Statt einer „Wehrverfassung"  entstand dadurch ein ubiquitäres und 
rechtssystematisch unüberschaubares Konglomerat wehrrechtlicher Vorschriften. 

13 Berg,  Der Verteidigungsausschuß, S. 65; ebenso Quaritsch,  VVDStRL 1968, S. 213. 
14 Vgl. zu den Begrifflichkeiten  der grundgesetzlichen Wehrverfassung  in historischer Per-

spektive Martens,  Grundgesetz und Wehrverfassung,  S. 65; Erhardt,  Befehls- und Komman-
dogewalt, S. 14 ff.;  Quaritsch,  VVDStRL 1968, S. 207. 

15 Der Bundes Verteidigungsminister darf  wegen der Inkompatibilitätsregelung in Art. 66 
GG zudem kein Soldat sein [dazu näher Quaritsch,  VVDStRL 1968, 244 f.; Deiseroth,  in: 
Umbach!  Clemens  (Hrsg.), GG, Art. 65a, RdNr. 38], während der preußische Kriegsminister 
traditionell auch Soldat war. 

16 So Klein,  M /D , Art. 45b, RdNr. 3; Busch, BK, Art. 45b, RdNr. 16. 
17 Oldiges,  in: Sachs (Hrsg.), GG-Kommentar, Art. 65a, RdNr. 13; zur historischen Ent-

wicklung Erhardt, Befehls- und Kommandogewalt, S. 39 ff.  (vgl. § 83 der RV von 1848; 
Art. 63 der RV von 1871; Art. 47 WRV von 1919). 

ι» Düng, M /D , GG-Kommantar, Art. 65a RdNr. 7; Erhardt,  Befehls- und Kommandoge-
walt, S. 60 f.; Dau, in: FS Ipsen, S. 606. Dazu gehören neben der Kommandogewalt des 
Verteidigungsministers (Art. 65a GG) insbesondere die dem Staatsoberhaupt verbliebenen 
Representations- und Ernennungsrechte (Art. 60 Abs. 1 GG). 

19 Vgl. dazu Oldiges,  in: Sachs (Hrsg.), GG, Art. 65a, RdNr. 15; Raap, JuS 1996, S. 981; 
Gerster,  Kontrollmöglichkeiten, in: Brecht/Klein  (Hrsg.), 1994, S. 41; Bähr,  Die Verfas-
sungsmäßigkeit, RdNr. 206 ff. 


